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1. Fahrzeuge, zu deren Führung eine E rlaubnis erforderlich ist, sind 
z. B. K raftfahrzeuge, soweit nach § 5 StVZO eine Erlaubnispflicht

besteht, Luftfahrzeuge nach § 25 des Gesetzes über die zivile L uftfahrt 
vom 31.7.1963 (GBl. I S. 113), z. B. Flugzeuge m it A ntrieb, Segelflug
zeuge, Ballons und Sprungfallschirm e.

2. Die Benutzung m uß gegen den Willen des Berechtigten erfolgen. 
Berechtigt ist nicht n u r der Eigentüm er, sondern auch jeder andere,

der über den Einsatz des Fahrzeuges zu bestim m en befugt oder zum 
Führen des Fahrzeuges berechtigt ist.

3. Soweit ein K raftfahrzeug unbefugt benutzt w ird und kein öffent
liches In teresse besteht, ist die Verfolgung nu r au f Strafantrag des

Geschädigten möglich (§ 2 Abs. 1). Bei der unbefugten Benutzung von 
Wasser-, Luft- oder Schienenfahrzeugen, zu deren Führung eine Erlaub
nis erforderlich ist, ist dagegen kein S tra fan trag  erforderlich.

Die unbefugte Benutzung von F ahrrädern  oder W asserfahrzeugen, fü r 
dessen F ührung keine Erlaubnis erforderlich ist, kann  als O rdnungs
w idrigkeit gern. § 13 OWVO verfolgt werden.

4. A b s c h n i t t  

Straftaten gegen den Nachrichtenverkehr

§ 202

Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses
Wer als Mitarbeiter oder Beauftragter der Deutschen 

Post unbefugt Briefsendungen oder Telegramme während 
der Beförderung öffnet oder den Inhalt von Nachrichten, 
die der Deutschen Post anvertraut sind, Nichtberechtigten 
mitteilt, wird von einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit öffent
lichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

1. § 202 sichert in Ü bereinstim m ung m it Art. 31 der Verfassung und
A rt. 4 StGB allen  Teilnehm ern am  Post- und F em m eldeverkehr 

das G rundrecht au f Schutz des Post- und Fernmeldegeheimnisses.
Strafrechtlich verantw ortlich sind M itarbeiter oder B eauftragte der 

Deutschen Post. A ndere Personen können nach § 135 wegen Verletzung 
des Briefgeheim nisses zur V erantw ortung gezogen werden.


